
 

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE  
DER GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 19. JUNI 2024 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Gestützt auf § 112 des Stimmrechtsgesetzes (StRG) werden die Abstimmungsergebnisse 
veröffentlicht:  
 
Total Stimmberechtigte 695 
An der Gemeindeversammlung haben Stimmberechtigte teilgenommen 89 
Stimmbeteiligung 12.81% 
 
 

TRAKTANDEN 
 
1. Genehmigung Jahresbericht 2023 der Einwohnergemeinde Ufhusen 

 
Beschluss:  
Der Jahresbericht 2023 mit: 
- dem Bericht über die Umsetzung des Legislaturprogramms, 
- den Berichten zu den Aufgabenbereichen, 
- der Jahresrechnung inkl. Anhang, 
- dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsorgans, 
- dem Bericht des strategischen Controlling-Organs, 
- dem Kontrollbericht der Finanzaufsicht, 
wird einstimmig und ohne Bemerkungen genehmigt. 

 
 
2. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit von Fr. 205'000  

«Entwicklung Dorfkern, Honorar und Wettbewerb Grundstück Nr. 651» 
 
Beschluss:  
Die Abrechnung des Sonderkredites «Entwicklung Dorfkern, Honorar und Wettbewerb 
Grundstück Nr. 651» vom 11.12.2019 über Fr. 205’000 mit einer Kreditunterschreitung 
von Fr. 115'278.89 wird einstimmig genehmigt. 

 
 
3. Wahlen 
 3.1 Bildungskommission Ufhusen 
 3.2 Controlling-Kommission Ufhusen 
 3.3 Urnenbüro Ufhusen 
 3.4 Externe Revisionsstelle 

 
Beschluss:  
Bildungskommission Ufhusen:  
Einstimmige Wahl sämtlicher vorgeschlagener Kandidaten & Präsidentin 
Controlling-Kommission Ufhusen:  
Einstimmige Wahl sämtlicher vorgeschlagener Kandidaten & Präsident 
Urnenbüro Ufhusen: Einstimmige Wahl sämtlicher vorgeschlagener Kandidaten 
Revisionsstelle: Einstimmige Wahl der Revisionsstelle 
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4. Teilrevision Ortsplanung Speziallandwirtschaftszone Eimatt 
4.1 Behandlung der nicht gütlich erledigten Einsprachen  
4.2 Detailberatung und Beschlussfassung 

 
Beschluss 
Die Stimmberechtigten beschliessen mit 56 Stimmen einen Antrag auf Nichteintreten. 
Das Geschäft wird somit als erledigt betrachtet.  

 
 

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 
Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern, Bahn-
hofstrasse 15, Postfach 3768, 6002 Luzern, einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde 
muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachver-
haltes enthalten.  
 
Die Auflage des Gemeindeversammlungsprotokolls vom 19. Juni 2024 wird nach Genehmi-
gung durch das Versammlungsbüro bekanntgegeben. Die Stimmberechtigten können die 
Protokolle der Gemeindeversammlung jederzeit bei der Gemeinde einsehen.  
 
6153 Ufhusen, 19. Juni 2024 
 
 
Gemeinderat Ufhusen  
 
Claudia Bernet-Bättig  Patricia Hofstetter  
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin  


